
Gestaltungssatzung

vs.

Veränderungssperre

zwei baurechtliche 
Instrumente



regelt das
„Ob“ und „Was“

der Bebauung

regelt das
„Wie“

der Bebauung



Örtliche 
Bauvorschrift

gemäß § 56 NBauO
auch

Gestaltungssatzung 
genannt 

kann genutzt werden um 
besondere 

baugestalterische Aspekte
zu regeln















Veränderungs-
sperre

gemäß § 14 BauGB

quasi Baustopp für
den Bereich

eines Bebauungsplans
während

des Aufstellungsverfahrens

Voraussetzung:
Aufstellungsbeschluss

für 
Bebauungsplan




